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fchließlicß auS bern AuSlanb bezogen werben muffen, mie

auch Me ©rßößung bet Arbeitslöhne te, zweifellos be*

träcßtlicß geßiegen ßnb. Übrigens ftnb Me ©laSprelfe in
ber Schweiz gegenüber ben in unfern ßlacßbatlänbern
praftijterten immer noäj oerhältniSmäßig befcßeiben, roenn
man bie beträcßiliche Selaftung burcß gracßt unb 3 oll
berücfßcßtigt (80—90 ©tS, per m»).

fRacß Anficht fompetenter gacßmänner werben Mefe

nngfinfiigen QabrifationSüerßältniffe auch nach Seenbtgmtg
bes Krieges anbauern, es werben oorauSficßtlich Qaßre
oergehen, bis wieber ein «Stamm guter Arbeiter ba ift
unb Me Sager in ber ganzen Aßelt, bie heute überall
geleert ftnb, »ieber einigermaßen affortiert fein werben.
Alfo ftnb alle An-jeiifjen baffir oorhanben, baß ein fßreiS*
rfidfgang nießt fobalb ju gewärtigen fein wirb, unb
eS iß nur zu wünfdhen, bie fdßroeizerifchen Serbraucßet
oon genßerglaS möchten biefer Saifacße SRecßnung tragen
unb ihre Offerten unb Eingaben mit ben hohen
SRaterialpreifen in@inflang bringen, um bas

©lafergewerbe, baS bisher Rßon nicht auf Sojen gebettet

war, nicht ganz ju biSfrebitleren.
Set biefer Gelegenheit fei noch bemerîf, baß auch Me

Sittpreife burcß bie Scßwierigfetteit im Sejug ber
franzößfcßen Kretbe unb bie fehr bebeuienbe Serteuerung
beS SeinölS feit Ausbruch beS Stiege? um jitfa 50%
geßiegen ftnb.

UewdMede»«.
Sttapoliseireäjt im Ka»to® «St. ©«Hett. (Korr.)

Über Me SorauSfeßung ber Sauoerweigerung
hat ber fRegieturigSrai unterm 4. ©ejember 1915 fol*
genben ©ntfeßetb gefällt:

©in ©emelnberat hatte ein Saugefucß für ein neue?
SSBoßnhauS auf einem unbebauten prioaten ©runbftüct
au? beut ©tunbe abgewtefen, weil leßtereS für eine

projezierte Qriehhofermeüerung in Ausfloßt ge

nommen fei. ©egen btcfen ©ntfchetb hat ber Saugefucß
fteöeT an ben fReglerungSrat refuriert, mit bem Segehren,
bte oom ©emeinberat auSgefptocßene Sauoerroeigerung
als unbegrünbet aufzuheben. ®et SiegtetungSrat hat
biefen fRefurS gutgeheißen, geßüßt auf folgenbe ©rwä
gungen:

Stadl) ber he^ßhenben fRedßtSauffaffung ift ber Sau*
bef'cßeib bte ©rflärung ber Seßörbe barüber, ob ein Sau
projefi ben beßeßenben öffentlich rechtlicher! Sorfcßriften
enifpreche ober nicht. Stellt Me Seßörbe leßtereS feft,
fo füllt eS faß jugleich bar als ein Setbot, eine fragliche
Saute zu errichten. VietauS ergibt fiel), baß eine Sau
oerweigerung im Saugefudhoerfahren nur bann auSge*
fprocßen werben fann, wenn ein Sauprojeft ben öffent«
ließ-rechtlichen Sorfrhtiften wibetfprießt. Seßtere brauchen
allerblngS nicht notwen bigerweife baupolizeilichen Qnßalt?
ZU fein; oielmehr lönnen fte auch anbeten ©cbletcn beS

öffentlichen fRecßtS angehören, wte ber ©ewetbe*, ©e*
funbßeitS*, gabriîpolizei u)"w. ißtemalS aber Eann eine

Sauoerweigerung geßüßt bloß auf ifMDötrecßte ober gar
nur fßrioalintercffen, Me bem Sauoorßaben entgegen*
flehen, erfolgen. ®abei macht e§ grunbfäßlicß feinen
Unterfcßleb auS, ob btefe fßrioairechte unb ißrioaiinter*
effen folche eines ißrioaten ober einer ©emeinbe feien.
AuS biefen ©rwägungen erhellt, baß bie fonfrete Sau*
oerweigerung nicht gulaffig war, bern bereu Utfacße be

fteßt nießt in Sorfcßriften beS öffentlichen SRecßtS, fonbern
im ßSfallfcßen, b. ß. px'ioaien Qntereffe ber fraglichen
©emeinbe. ®{efe will mit ber Sauoerwetgerung ben
Zur ffxiebbofermeiterung in Ausfloßt genommenen, heute
noch einem piioaten ©runbeigentümer gehörigen Sobers
unüberbaut erhalten unb fieß bamit ben fetnerzeit gün*
ßigeren ©rroerb beSfelben fteßern. ®tefe ßnarzielten Qn*

tereffen berechtigen nidjt zur Sauoerwetgerung. ®er
©emeinbe bleibt zur ABaßrung btefer Qntereffen nidhtS
anbereS übrig, als ben fraglichen Soben entweber güt*
ließ ober auf bem QwangSmege zu erwerben, beoor ber
heutige ©runbeigentümer bort gebaut hat- Saut Art. 12
beS ©cpropriaüonSgefeßeS barf, Notfälle oorbehclten,
ohne ©tnwitligung fces ©jproprianten an ber Sefcßaßer,*
heil beS abzuiretenben QbjefteS erß bann feine wefent*
lidhe Seränbetung mehr oorgenommen werben, wenn im
Sinne oon Art. 11 leg. cit. entweber eine ©htigung
Zwifcßen ben Seteiligten (©jpropriant unb ©jpropriat)
über bie ißßtcßt zur Abtretung ßattgefunben hat ober
bte bezirfSamtlidße SRitteilung über ben ©egenftanb ber
©jproprtation an ben ©igentümer erfolgt ift. ®ie)e
beiben SorauSfeßungen finb in concreto nicht erfüllt.

^togreffa, f>olzwarenföbrt!, ®pßigen bei
c, A. (Sern). Sezügllch ber ®ioibenbe für bas

©efd^äftsjahr 1915 ift ber Sotfcßlag beS SerwattungS=
rateS geteilt; er lautet auf, 4 bezw. 5%. ©S wirb ber
©eneraloerfammlung anßetmgejMt, nah ber einen ober
anbern SRichtung Sefdhluß zu faffen. ffür baS (jaßr 1914
würbe oon ber Ausrichtung einer ®ioibenbe Umgang
genommen.

4?outÖSäöebfcK fit Sßühshäujer, gabïtîen, .üaferuea,
©höfhöafgt 2C. (Slngef.) ABir lefen in allen ®age§-
Zeitungen, welche Kalamitäten bureß ben foloffalen Auf*
fcßlag beS ©ifenS unfern SRaf'hinenfabrifen erwashfen.
Aber nidßt nur für Mefe, fonbern auch für unfere Sau*
metfter iß baS ber $all. Qu leßtes Qeit würben bie
®cßen in Käufern meiß mit fogenaunten ißatentbeden*
ßetnen, bei benen noh Sunbeifen zur Anmenöung fotnmt,
ausgeführt ober auS armiertem Seien gemacht, bei welchem
eine llnmenge fRunbeifen ebenfalls zur Anmenbung ge*
langt. ®aS bürße nun, fo lange ber Krieg noeg an*
bauert, redbt fdbmer werben. ®a ertnnern wir mtS
wieber unwillfürltch an baS alte Sgßem ber fourbis*
beßen, bie fo einfach zum Seriegen ßnb, bei benen eS

abfolut fein fRunbeifen braucht unb Me entfdhieben, wenn
richtig angelegt, eine ausgezeichnete ®ecfe abgeben, warm,
folib unb fhallbämpfenb. @S bürfte baher, um ben an*
gefünbigten Kalamitäten betreff beS ©ifenauffhlageS in
biefer fßnjlcht zu entgehen, ben Saubefliffenen ein guter
©rfaß geboten fein babureß, baß fie wieber bie fourbis
ZU ©hren z^ß®u, Me ja im Sanbe in aiîSgezeihneter
Qualität erzeugt werben unb zu gioilen greifen erhält*
lieh ftnb. ®abur<h hilft man zugleich auch ben bebrängten
Qteglern wteber etweldhermaßen. |>ourMSbecfcn finb in
Serbtnbung mit ber barüber aufgegoffenen Setonfdhicht
loloffal tragfähig, 5000—6000 kg Sruchfeßigleii per

i Quadratmeter ßnb feine Seltenheit. K.

ShwMzerifhe« Sou*Kale»öer 1916. fRebaftion @.

Ußeri, Arcfjiteft Qürich;
Qngenieatfaleaöer 1916. fRebaftion

Sictor ABenner, Qürich; je 2 Seile gebunben à Qt. 5.—.
Selbe Kalenbcr finb nun zum 37ßen 3RaIe foeben

erfdhienen. ®le Verausgabe hat bteSntal oiel Schwierig*
feiten oerurfaeßt, ba bte SlRatenalprelfe großen Scßwan*
fungen unterworfen ßnb. Am fcßmierigßen ßeüt ßh ber
fßiarft für SRetallpreifc. ©ewiffe SRaterialien ßnb momen*
tan gar nießt erhältlich, wobureß Me fRebaftion ßcß oer*
anlaßt faß, oon IpreiSnotierungen für biefelben abzufeßen.

fÖlan muß fornoßl ber fRebaftion als ber SerlagS*
ßanblung beßo rneßr Anesfennung zoßeu. baß fie troß
allen feß roter igen Serßältnißen ß^ bodö zur Verausgabe
entf^loß.
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schließlich aus dem Ausland bezogen werden müssen, wie
auch die Erhöhung der Arbeitslöhne rc, zweifellos be-

trächtlich gestiegen sind. Übrigens sind die Glaspreise in
der Schweiz gegenüber den in unsern Nachbarländern
praktizierten immer noch verhältnismäßig bescheiden, wenn
man die beträchtliche Belastung durch Fracht und Zoll
berücksichtigt (89^99 Cts. per m').

Nach Ansicht kompetenter Fachmänner werden diese

ungünstigen Fabrikationsverhältnisse auch nach Beendigung
des Krieges andauern, es werden voraussichtlich Jahre
vergehen, bis wieder ein Stamm guter Arbeiter da ist
und die Lager in der ganzen Welt, die heute überall
geleert sind, wieder einigermaßen assortiert fein werden.
Also sind alle Anzeichen dafür vorhanden, daß ein Preis-
rückgang nicht sobald zu gewärtigen sein wird, und
es ist nur zu wünschen, die schweizerischen Verbraucher
von Fensterglas möchten dieser Tatsache Rechnung tragen
und ihre Offerten und Eingaben mit den hohen
Materialpreisen in Einklang bringen, um das

Glasergewerbe, das bisher schon nicht auf Rosen gebettet

war. nicht ganz zu diskreditieren.
Bei dieser Gelegenheit sei noch bemerkt, daß auch die

Kittpreise durch die Schwierigketten im Bezug der
französischen Kreide und die sehr bedeutende Verteuerung
des Leinöls seit Ausbruch des Krieges um zirka 59°/o
gestiegen sind.

öMKWM».
Baspolizeirecht im Kastos St. Gallen. (Korr.)

Über die Voraussetzung der Bauverweigerung
hat der Regierungsrat unterm 4. Dezember 1915 fol-
genden Entscheid gefällt:

Ein Gemeinderat hatte ein Baugesuch für ein neues

Wohnhaus auf einem unbebauten privaten Grundstück
aus dem Grunde abgewiesen, weil letzteres für eine

projektierte Friedhoferweiterung in Aussicht ge

nommen sei. Gegen diesen Entscheid hat der Baugesuch
steller an den Regierungsrat rekuriert, mit dem Begehren,
die vom Gemeinderat ausgesprochene Bauverweigerung
als unbegründet aufzuheben. Der Regierungsrat hat
diesen Rekurs gutgeheißen, gestützt auf folgende Erwä
gungen:

Nach der herrschenden Rcchtsauffassung ist der Bau-
bescheid die Erklärung der Behörde darüber, ob ein Bau
Projekt den bestehenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspreche oder nicht. Stellt die Behörde letzteres fest,
so stellt es sich zugleich dar als ein Verbot, eine fragliche
Baute zu errichten. Hieraus ergibt sich, daß eine Bau
Verweigerung im Baugesuchverfahren nur dann ausge-
sprachen werden kann, wenn ein Bauprojekt den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften widerspricht. Letztere brauchen
allerdings nicht notwendigerweise baupolizeilichen Inhalts
zu sein; vielmehr können sie auch anderen Gebieten des

öffentlichen Rechts angehören, wie der Gewerbe-, Ge-
sundheits-, Fabrilpolizei usw. Niemals aber kann eine

Bauoerweigerung gestützt bloß auf Privatrechte oder gar
nur Privatintenssen, die dem Bauvorhaben entgegen-
stehen, erfolgen. Dabei macht es grundsätzlich keinen

Unterschied aus, ob diese Privatrechte und Prioatinter-
essen solche eines Privaten oder einer Gemeinde seien.
Aus diesen Erwägungen erhellt, daß die konkrete Bau-
Verweigerung nicht zulässig war. denn deren Ursache be

steht nicht in Vorschriften des öffentlichen Rechts, sondern
im fiskalischen, d. h. privaten Interesse der fraglichen
Gemeinde. Diese will mit der Bauverweigerung den
zur Friedhoferweiterung in Aussicht genommenen, heute
noch einem privaten Grundeigentümer gehörigen Boden
unüberbaut erhalten und sich damit den seinerzeit gün-
stigeren Erwerb desselben sichern. Diese finanziellen In-

Kressen berechtigen nicht zur Bauverweigerung. Der
Gemeinde bleibt zur Wahrung dieser Interessen nichts
anderes übrig- als den fraglichen Boden entweder güt-
lich oder auf dem Zwangswege zu erwerben, bevor der
heutige Grundeigentümer dort gebaut hat. Laut Art. 12
des Expropriationsgesetzes darf, Notfälle vorbehalten,
ohne Einwilligung des Expropriante» an der Beschaffen-
heit des abzutretenden Objektes erst dann keine wesent-
liche Veränderung mehr vorgenommen werden, wenn im
Sinne von Art. 11 IsA. eit. entweder eine Einigung
zwischen den Beteiligten (Expropriant und Expropriât)
über die Pflicht zur Abtretung stattgefunden hat oder
die bezirksamtliche Mitteilung über den Gegenstand der
Expropriation an den Eigentümer erfolgt ist. Diese
beiden Voraussetzungen sind in eonerà nicht erfüllt.

A.-G. Progressa, HolzwarenssSrtt, Dotzigen bei
Bürm a. B. (Bern). Bezüglich der Dividende für das
Geschäftsjahr 1915 ist der Vorschlag des Verwaltungs-
rates geteilt; er lautet auf, 4 bezw. 5°/o. Es wird der
Generalversammlung anheimgestellt, nach der einen oder
andern Richtung Beschluß zu fassen. Für das Jahr 1914
wurde von der Ausrichtung einer Dividende Umgang
genommen.

Hourdisdecken für Wohnhäuser. Fabriken, Kasernen,
Schnlhänfer:c. (Einges.) Wir lesen in allen Tages-
zeitungen, welche Kalamitäten durch den kolossalen Auf-
schlag des Eisens unsern Maschinenfabriken erwachsen.
Aber nicht nur für diese, sondern auch für unsere Bau-
meister ist das der Fall. In letzter Zeit wurden die
Decken in Häusern meist mit sogenannten Pakntdccken-
steinen, bei denen noch Rundesten zur Anwendung kommt,
ausgeführt oder aus armiertem Beton gemacht, bei welchem
eine Unmenge Rundeisen ebenfalls zur Anwendung ge-
langt. Das dürste nun, so lange der Krieg noch an-
dauert, recht schwer werden. Da erinnern wir uns
wieder unwillkürlich au das alte System der Hourdts-
decken, die so einfach zum Verlegen sind, bei denen es

absolut kein Rundeisen braucht und die entschieden, wenn
richtig angelegt, eine ausgezeichnete Decke abgeben, warm,
solid und schalldümpfend. Es dürste daher, um den an-
gekündigten Kalamitäten betriff des Eisenaufschlages in
dieser Hinsicht zu entgehen, den Baubeflissenen ein guter
Ersatz geboten sein dadurch, daß sie wieder die Hourdis
zu Ehren ziehen, die ja im Lande in ausgezeichneter
Qualität erzeugt werden und zu zivilen Preisen erhält-
lich sind. Dadurch hilft man zugleich auch den bedrängten
Zieglern wieder etwelchermaßen. Hourdisdecken sind in
Verbindung mit der darüber aufgegossenen Betonschicht
kolossal tragsähig, 5999—6999 Bruchfestigkeit per
Quadratmeter sind keine Seltenheit. X.

Literatur.
Schweizerischer Bau-Kale»de? 1916. Redaktion E.

Usteri, Architekt Zürich;
Schweizerischer Jnge«iemka!e»öer 1916. Redaktion

Victor Wenner, Zürich, je 2 Teile gebunden à Fr. 5.—.
Beide Kalender sind nun zum 37sten Male soeben

erschienen. Die Herausgabe hat diesmal viel Schwierig-
ketten verursacht, da die Materialpretse großen Schwan-
kungen unterworfen sind. Am schwierigsten stellt sich der
Markt für Metallpreise. Gewisse Materialien sind momen-
tan gar nicht erhältlich, wodurch die Redaktion sich ver-
anlaßt sah, von Preisnotierungen für dieselben abzusehen.

Man muß sowohl der Redaktion als der Verlags-
Handlung desto mehr Anerkennung zollen, daß sie trotz
allen schwierigen Verhältnissen sich doch zur Herausgabe
entschloß.
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